
 

 

 

           

 

 

 

 

STELLUNGNAHME DER STADT EMMERICH AM RHEIN 
 

 

 

 

 

 
Zum Planfeststellungsverfahren nach § 17 Bundesfernstraßen-
gesetz (FStrG) i.V.m. §§ 73, 76 ff. Verwaltungsverfahrensgesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) für den  
 
Neubau der B 8n;  
Beseitigung des BÜ ĂEmmericher StraÇeñ auf dem Gebiet 
der Stadt Emmerich am Rhein,  
 
einschließlich der notwendigen Folgemaßnahmen an Verkehrs-
wegen und Anlagen Dritter sowie die Anlage von Kompensati-
onsmaßnahmen auf dem Gebiet der Stadt Emmerich am Rhein  
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GRUNDSÄTZLICHES  

 

In dieser Stellungnahme nimmt die Stadt Emmerich am Rhein ihr Recht in Anspruch, 

als Inhaberin der Planungshoheit, Trägerin öffentlicher Belange und auch Grundstück-

seigentümerin Einwendungen im Planfeststellungsverfahren zu erheben.  

Diese Stellungnahme der Stadt Emmerich am Rhein im Verfahren ist zweigeteilt. 

 

Teil 1 

Der erste Teil der Stellungnahme orientiert sich an der Gleisbettvariante, die von der Bürger-

initiative ĂRettet den Eltenbergñ und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) entwickelt 

wurde. 

Die Stadt Emmerich am Rhein spricht sich für diese Variante aus. 

Damit folgt die Stellungnahme dem Beschluss des Rates vom 07.11.2017, der sich dafür ent-

schieden hat, für den Planfeststellungsabschnitt 3.5 der ABS 46/2 die optimierte modifizierte 

Gleisbettvariante anzustreben. 

Teil 2  

Die Stadt Emmerich am Rhein fordert die Berücksichtigung der Stellungnahme Teil 1 ï Gleis-

bettvariante ï. 

Der zweite Teil der Stellungnahme wird hilfsweise geltend gemacht  für den Fall, dass der 

Vorhabenträger und die Planfeststellungsbehörde bei der bisherigen Planung verbleiben und 

sich gleichwohl für die im Planfeststellungsverfahren befindliche Variante entscheiden. 
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1 STELLUNGNAHME TEIL 1 

 

1.1  Zweigeteiltheit der Planfeststellungsverfahren  

 

Der § 78 Verwaltungsverfahrensgesetz Nordrhein-Westfalen (VwVfG. NRW) regelt das  Zu-
sammentreffen mehrerer Vorhaben. Wortwörtlich heißt es dort:  

(1) Treffen mehrere selbstständige Vorhaben, für deren Durchführung Planfeststellungsver-
fahren vorgeschrieben sind, derart zusammen, dass für diese Vorhaben oder für Teile von 
ihnen nur eine einheitliche Entscheidung möglich ist, so findet für diese Vorhaben oder für 
deren Teile nur ein Planfeststellungsverfahren statt. 

 

Die Stadt Emmerich am Rhein vertritt die Auffassung, dass diese gesetzliche Regelung inso-
fern auf den vorliegenden Sachverhalt zutrifft, als dass das straßenrechtliche Verfahren der B8 
neu / Beseitigung des Bahnübergangs Emmericher Straße, zusammen betrachtet werden 
müsste mit dem schienenrechtlichen Verfahren der ABS 46/2, Planfeststellungsabschnitt 3.5.  
Insbesondere alle fachgutachterlichen Aspekte der Lärmemissionen und der Umweltauswir-
kungen lassen sich kaum unabhängig voneinander bewerten oder aber basieren im Grunde 
genommen auf den sehr ausführlichen Grundlagenerhebungen im schienenrechtlichen Ver-
fahren. 
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1.2 Beschluss des Rates der Stadt Emmerich am Rhein 

 

Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein hat am 07.11.2017 beschlossen, für den Planfeststel-
lungsabschnitt 3.5 der ABS 46/2 die optimierte modifizierte Gleisbettvariante anzustreben.   

Dieser Beschluss lautet wie folgt: 

1. Der Rat der Stadt Emmerich am Rhein strebt für den Planfeststellungsabschnitt 3.5 der 
Planung der Betuwelinie in Emmerich-Elten die planerische Verwirklichung und Umsetzung 
der optimierten (= modifizierten) Gleisbettvariante, die von der B¿rgerinitiative ĂRettet den El-
tenbergñ und dem Naturschutzbund Deutschland (NABU) entwickelt worden ist, an. 

2. Um die planerische Durchsetzung hierfür zu erleichtern, beauftragt der Rat die Verwaltung 
der Stadt Emmerich am Rhein damit, zusammen mit den zuständigen Straßenbaubehörden 
die planerische Verwirklichung der Verlegung der B 8 auf der jetzigen Gleislage entsprechend 
der Planung in dem Gutachten des Sachverständigen Hensel zwischen der Emmericher Stra-
ße und dem Kreisverkehr sowie nördlich der Lobither Straße in Zusammenarbeit mit der Deut-
schen Bahn und Straßen NRW umzusetzen. Deren Planungen sollen an den oben genannten 
Alternativplan als integrales Gesamtkonzept angepasst werden. 

3. Der Rat der Stadt fordert die DB sowie Straßen NRW auf, die übrigen Teile der Alternativ-
planung durchzuplanen und zwar unter Abänderung der bisherigen Planung. 

4. Der Rat bittet das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen, diese Planung zu 
koordinieren und Bund und Land, diese zu unterstützen. 

 

 

 

 

Das hier angesprochene Alternativkonzept der Gleisbettvariante hat zum Ziel, den durch Stra-
ßen NRW und die Bahn AG beabsichtigten enormen Eingriff in den Eltenberg im Zuge der 
Ausbaumaßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.  

Diese Reduzierung wird möglich durch die Verschiebung der gesamten Bahnanlagen im Be-
reich des Eltenberg in südwestlicher Richtung. Die heutige, links der Bahn liegende B 8 in die-
sem Bereich wird in diesem Zusammenhang auf die rechte Bahnseite verlegt und vom jetzi-
gen Gleisbett aufgenommen, daher die Bezeichnung ĂGleisbettvarianteñ. 

 

Insofern stellt die Gleisbettvariante nicht nur einen Lösungsvorschlag für den BÜ Emmericher 
Straße dar, sondern stellt ein eigenständiges Gesamtverkehrskonzept für den Ortsteil Elten 
dar.  
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1.3 Anlass zur Erstellung der Gleisbettvariante 

 

Die im jetzigen Planfeststellungsverfahren des Landesbetriebes Straßenbau NRW offengeleg-
ten Planungen wurden bereits im Verfahren zur ABS 46/2 PFA 3.5 nachrichtlich mit dargestellt 
(Planungen Dritter).  

In den seinerzeitigen Planungen beabsichtigte die Deutsche Bahn AG, die Strecke 2270 zwi-
schen Oberhausen und Emmerich, mit Weiterführung bis zur Deutsch ï Niederländischen 
Grenze, zur Kapazitätssteigerung mit einem dritten Gleis auszubauen. 

Der Planfeststellungsabschnitt 3.5 ist ab km 65,000 bis 72,613 (Staatsgrenze) der letzte Ab-
schnitt der ABS 46/2. Die Eisenbahntrasse schmiegt sich unmittelbar an den nordwestlich ge-
legenen Eltenberg des Ortsteils Elten der Stadt Emmerich am Rhein an. 

Das Verkehrskonzept des Vorhabenträgers der ABS 46/2 sieht vor, das sogenannte Dritte 
Gleis südwestlich, also in Kilometrierungsrichtung links der Bahn, anzuordnen. Dementspre-
chende Planfeststellungsunterlagen wurden vorbereitet und Ende des Jahres 2014 öffentlich 
ausgelegt. 

Die von der Bahn AG ausgelegten Unterlagen stießen auf enormen Widerstand der betroffe-
nen Bürger, vor allem im Stadtteil Elten von Emmerich. Die Stadt Emmerich am Rhein verfolgt 
nicht die grundsätzliche Ablehnung des kapazitiven Ausbaus der betroffenen Eisenbahnstre-
cke. Hervorzuheben ist, dass hier ein eigenständiges Gesamtverkehrskonzept (Gleisbettvari-
ante) entwickelt wurde, welches im weitesten Sinne die Gesamtmaßnahme in der Umsetzung 
unterstützt. 

Die Komplexität dieses Gesamtkonzeptes spiegelt sich nicht alleine in der anspruchsvollen 
Trassierung der Gleisanlagen wieder. Vielmehr wurden hier die Verlegung der heutigen Bun-
desstraße B8 (zukünftig L 7) sowie innerstädtische Verkehrsbeziehungen und ein künftiger 
Haltepunkt Elten mit kurzen Querungshilfen für Fuß- und Radverkehr bereits berücksichtigt. 

Das hier angesprochene Alternativkonzept hat zum Ziel, den mit der bergfußnahen Variante  
beabsichtigten enormen Eingriff in den Eltenberg im Zuge der Ausbaumaßnahmen auf ein 
Minimum zu reduzieren. Diese Reduzierung wird möglich durch die Verschiebung der gesam-
ten Bahnanlagen im Bereich des Eltenberg in südwestlicher Richtung. Die heutige, links der 
Bahn liegende B 8 in diesem Bereich wird in diesem Zusammenhang auf die rechte Bahnseite 
verlegt und vom jetzigen Gleisbett aufgenommen, daher die Bezeichnung ĂGleisbettvarianteñ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(s. Anlage 3.1.1) 
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1.3.1 Gesamtübersicht der Gleisbettvariante 

 

Die Verlegung der B8 bzw. Emmericher Straße und Zevenaarer Straße auf das Gleisbett der 
bestehenden Bahntrasse kann bei der Gleisbettvariante in 4 Teilbereiche aufgeteilt werden. 

 

 

Abbildung 1 Auszug Machbarkeitsstudie Hensel Infrastruktur  

 

 

1.3.2 Abschnitt Eltenberg, BÜ Emmericher Straße 

 

In der Gleisbettvariante wird die Bahn soweit wie möglich vom Eltenberg abgerückt. Dabei 
werden vor allem die Brücke des Spyker Wegs über die Wild als auch die Staatsgrenze 
Deutschland / Niederlande berücksichtigt. Das Viadukt entfªllt und wird durch eine āschleifen-
deó Unterf¿hrung ersetzt. 

 

 

Abbildung 2 Auszug Machbarkeitsstudie Hensel Infrastruktur  
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Die B8 bleibt ebenfalls bahnrechts wobei der Eingriff in den Eltenberg soweit wie möglich mi-
nimiert wird. Die B 8 liegt dabei im Bereich des jetzigen Gleisbetts. Die Gradiente der B 8 wird 
so gewählt, dass möglichst keine oder nur kurze und niedrige Stützwände auf der Seite des 
Eltenbergs erforderlich werden.  

Im Gegensatz zum Planungsentwurf des Vorhabenträgers muss das Wohngebäude Emmeri-
cher StraÇe 57 ĂAm Englischen H¿gelñ nicht abgebrochen werden und die bestehenden 
Grundstücksgrenzen werden gehalten. 

 

 

1.3.3 Abschnitt BÜ Emmericher Straße bis Sonderwykstraße 

 

Nördlich der Bahn wird die verlegte B8 eng gebündelt, um Eingriffe in die nördlich angrenzen-
den Privatgrundstücke zu reduzieren. In diesem Bereich wird der kombinierte F+R-Weg mittels 
Bordstein von der Fahrbahn abgetrennt, auf den Trennstreifen zwischen kombinierten F+R-
Weg wird damit verzichtet.  

Die von Norden aus Elten kommende alte Emmericher Straße wird nach Süden unter Berück-
sichtigung der erforderlichen Kurvenaufweitung abgeschwenkt und senkrecht an die verlegte 
B8 angeschlossen.  

Für die Fahrtrichtung Nord-Süd wird in der verlegten B8 eine Linksabbiegerspur angeordnet. 
Die südlich dieser Einmündung gelegenen Grundstücke, die über die alte Emmericher Straße 
bzw. ĂAm Englischen H¿gelñ erschlossen sind, werden ¿ber eine ebenfalls abgeschwenkte 
Einmündung in die neue Anbindung an die verlegte B8 angeschlossen.  

Der Fahrbahnrand des südlich der Bahntrasse verlegten Tichelkamps verläuft dabei in einem 
Abstand von ca. 6 m am Mühlenstumpf der Wittenhorstmühle vorbei. Der Höhenunterschied 
zwischen der Wittenhorstmühle und der Straße wird mittels Stützmauer abgefangen. Nördlich 
der Wittenhorstmühle liegt der verlegte Tichelkamp in leichter Dammlage. 

 

 

Abbildung 3 Auszug Machbarkeitsstudie Hensel Infrastruktur  

 



 

11 

 

1.3.4 Abschnitt Sonderwykstraße bis Lobither Straße 

 

Der verlegte Tichelkamp schwenkt ab ca. Bahn-km 68,55 nach Süden ab, um das Anwesen 
Sonderwykstraße 29 zu umfahren. Der von Norden kommende Tichelkamp schwenkt als be-
vorrechtigte Straße auf die bestehende Sonderwykstraße Richtung Westen, der von Süden 
kommende abgeschwenkte Tichelkamp mündet auf Höhe Sonderwykstraße 29 ein.  

Der Bahn¿bergang ĂLobither StraÇeñ wird ebenfalls beseitigt. Durch die neue Lage der 
Zevenaarer StraÇe (B8) im Gleisbett kann die Anbindung der neuen ĂLobither StraÇeñ im Ver-
gleich zum Planungsentwurf ohne Eingriff in den Sportplatz erfolgen. Die neue Verbindung 
zwischen verlegter B8 und Lobither Straße quert etwa bei Bahn-km 69,12 die Bahntrasse. Wie 
im Planungsentwurf ist eine Grundwasserwanne als auch ein Absetz- und Versickerbecken 
erforderlich. 

 

Abbildung 4 Auszug Machbarkeitsstudie Hensel Infrastruktur  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 














































































